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Allgemeines Merkblatt zum Wasseranschlussantrag 
 

 

Der Antrag für die Verlegung einer Grundstückanschlussleitung bzw. für Arbeiten an der 

Hausinstallation muss mit den erforderlichen Angaben mindestens 4 Wochen vor dem ge-

wünschten Ausführungstermin bei der Wasserversorgung vorliegen. 

 

Nach den Bestimmungen der Wasserabgabesatzung wird zwischen Grundstücksanschlusslei-

tung und der Anlage des Grundstückseigentümers (Hausinstallation) unterschieden.  

 

 Grundstücksanschlussleitung 

Arbeiten zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und Beseiti-

gung an Grundstücksanschlussleitungen dürfen nur durch das Wasserwerk oder eine von 

uns beauftragte Baufirma ausgeführt werden. 

 

 Hausinstallation 

Für die Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Hausinstallation kann 

jedes Installationsunternehmen beauftragt werden. Sofern es sich um eine zugelassene 

Fachfirma handelt. Die Hausinstallation ist nach den Bestimmungen der DIN 1988 

„Trinkwasser – Leitungsanlagen in Grundstücken“ auszuführen. Insbesondere wird darauf 

hingewiesen, dass die bestehenden Druckverhältnisse den Einbau eines Druckminder-ven-

tils erforderlich machen können. Dies ist durch das Installationsunternehmen zu prüfen. 

Schäden, welche der Wasserversorgung durch die Nichtbeachtung dieser Richtlinien ent-

stehen, gehen zu Lasten des Anschlussnehmers.  

 

 Hauswasseranlagen  
(= Anlage die Regenwasser aus Zisternen, Grundwasser oder sonstiges Wasser fördert) 

Diese Anlagen sind beim Wasserwerk anzeigepflichtig und es dürfen keine festen Verbin-

dungen zur Wasserversorgung der Gemeinde bestehen. 

Alle Zapfstellen der Hauswasseranlage sind mit Schildern „Kein Trinkwasser“ zu kenn-

zeichnen. 

  

Sollte Bauwasser benötigt werden, so ist dies unbedingt vor Baubeginn bei der Wasserversor-

gung anzugeben. Für diesen Fall ist es erforderlich, dass der Grundstückseigentümer das Hin-

weisblatt für Bauwasser durch Unterschrift anerkennt. Der Wasserzähler wird mit Fertigstel-

lung der Hausinstallation eingebaut  

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen gedient zu haben und stehen für Auskünfte sowie zur 

Beratung gerne zur Verfügung.  

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Wasserwerk Peiting 
 


